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Beschluss vom 31. Januar 2012, 1 B 110/11

Feste Einrichtung bei haufiger Tatigkeit im Biiro eines Vertragspartners?
BFH I. Senat
DBA CHE Art 14, FGO § 76 Abs 1, FGO § 115 Abs 2, FGO § 116 Abs 3S 3

vorgehend Hessisches Finanzgericht , 24. Mai 2011, Az: 9 K 893/05
Leitsatze

NV: Die Behauptung, das FG sei, was die Raumnutzung durch die Klagerin sowie die Verwurzelung mit dem Ort der
Ausubung ihrer Tatigkeit angehe, von der standigen Rechtsprechung des BFH abgewichen, macht nicht hinreichend
deutlich, worin die Abweichung bestehen soll, wenn das FG aufder der haufigen Tatigkeit im Buro eines Vertragspartners
der Klagerin keine zusatzlichen Umstande, die auf eine ortliche Verfestigung der Tatigkeit schlieRen lassen, feststellen
konnte .

Grunde

1 Die Beschwerde ist als unzulassig zu verwerfen. Denn die Klagerin und Beschwerdefihrerin (Klagerin) hat keinen
der Revisionsgriinde i.S. des & 115 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) in einer den gesetzlichen Anforderungen
entsprechenden Weise dargelegt (§ 116 Abs. 3 Satz 3 FGO).

2 Nach § 116 Abs. 3 Satz 3 FGO mussen in der Beschwerdebegriindung die Voraussetzungen des § 115 Abs. 2 FGO
hinreichend substantiiert dargelegt werden. Dazu muss die Beschwerdebegriindung schlussig und substantiiert
jedenfalls das Vorliegen der in § 115 Abs. 2 FGO ausdriicklich genannten Tatbestandsmerkmale naher erlautern.

3 a) Wenn die Klagerin in der Beschwerde im Wesentlichen ausfuhrt, dass die Auffassung des Finanzgerichts (FG) den
Begriff der festen Einrichtung verkenne, weil die Vertragsverhdltnisse der Klagerin mit ihren Vertragspartnern A und
B anders hatten eingestuft werden mussen, so macht sie lediglich eine fehlerhafte Rechtsanwendung im Einzelfall
geltend. Einwande gegen die Richtigkeit des angefochtenen Urteils kdnnen jedoch nur im Rahmen einer
Revisionsbegrindung relevant sein. Das prozessuale Rechtsinstitut der Nichtzulassungsbeschwerde dient nicht
dazu, allgemein die Richtigkeit finanzgerichtlicher Urteile zu gewahrleisten.

4  b) Soweit die Klagerin in der Beschwerdebegriindung darauf hinweist, dass sich das FG nicht ausreichend mit den
ortlichen Gegebenheiten auseinandergesetzt habe, ist ein Verstof3 gegen die Sachaufklarungspflicht nach & 76 Abs.
1 Satz 1 FGO nicht dargelegt. Die schliissige Rige eines VerstoRes gegen die Sachaufklarungspflicht erfordert die
Darlegung, welche konkreten Ermittlungen sich dem FG hatten aufdrangen missen und weshalb die Kldgerin,
obwohl sie in der mundlichen Verhandlung fachkundig vertreten war, nicht von sich aus entsprechende
Beweisantrage gestellt hat (vgl. § 295 der Zivilprozessordnung i.V.m. & 155 FGO; zu den Anforderungen einer
solchen Riige Beschluss des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 9. Februar 2006 VIII B 52/05, BFH/NV 2006, 1155; vgl.
auch Graber/Ruban, Finanzgerichtsordnung, 7. Aufl,, § 120 Rz 70, m.w.N). Den Ausfiihrungen der Klagerin in der
Beschwerdeschrift ist nach Auffassung des Senats hierzu nichts zu entnehmen. Letztlich wendet sich die Klagerin
wiederum gegen die tatrichterliche Wirdigung des FG und damit gegen die Richtigkeit des angefochtenen Urteils.
Derartige Einwande konnen jedoch nur im Rahmen einer Revisionsbegriindung relevant sein.

5 ) Aus den Darlegungen zu der Behauptung, das FG sei, was die Raumnutzung durch die Klagerin sowie deren
Verwurzelung mit dem Ort der Ausubung ihrer Tatigkeit angehe, von der standigen Rechtsprechung des BFH
abgewichen, wird bereits nicht hinreichend deutlich, worin die Abweichung bestehen soll. Das FG ist ausgehend von
seinen tatrichterlichen Feststellungen davon ausgegangen, dass die Klagerin haufig in einem Biiro der B in C
(Schweiz) tatig war. Zusatzliche Umstande, die auf eine ortliche Verfestigung der Tatigkeit schliefRen liefien, seien
nicht vorgetragen worden und fur das FG auch nicht ersichtlich. Das FG hat daher unter ausdriicklichem Hinweis auf
die Rechtsprechung des erkennenden Senats (Senatsurteil vom 4. Juni 2008 | R 30/07, BFHE 222, 14, BStBL Il 2008,
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922) darauf geschlossen, dass der Kldgerin eine feste Geschaftseinrichtung nicht zur Verfligung gestanden habe.
Diese Wurdigung des FG ist nicht zu beanstanden. Im Ergebnis wendet sich die Klagerin wiederum allein gegen die
Sachverhaltswirdigung und die Grundsatze der Beweiswiirdigung durch das FG. Eine Divergenz wird nicht dargetan.
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Seite 2 von 2


https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE201250260/

	Beschluss vom 31. Januar 2012, I B 110/11
	Leitsätze
	Gründe


